


WA R U M  D E N N  
J U G E N D A R B E I T ?
I D E EN ?



§ 11 SGB VIII: JUGENDARBEIT
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer 
Entwicklung erforderlichen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den 
Interessen junger Menschen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu 
gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement anregen und hinführen. 
Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der 
Angebote für junge Menschen mit Behinderungen 
sichergestellt werden.



ENTWICKLUNGSAUFGABEN 

Selbstpositionierung

Qualifizierung

Verselbstständigung

Nach dem 15. Kinder- und Jugendbericht



SELBSTPOSITIONIERUNG

Eigene (auch politische) Meinung und 

Haltung zu gesellschaftlich relevanten 

Themen entwickeln und nach außen 

vertreten



QUALIFIZIERUNG

Rolle in der Gesellschaft einnehmen, 

Hintergründe, Kenntnisse und Fähigkeiten dazu 

erwerben und ausprobieren. Erwerbstätigkeit, 

eigenständige Lebensführung ermöglichen. 



VERSELBSTSTÄNDIGUNG

Gleichgewicht Autonomie-Bindung leben und 

erleben: Nähe und Distanz

Identität (wer bin ich) und Ziele (was will ich 

mit meinem Leben) und Verantwortung 

entwickeln. 



DAZU BRAUCHT ES

Zeit

Experimente und Versuche

Scheitern 

Freiräume



DIE SITUATION IM OFFENEN BEREICH

• Langeweile

• Aggression, gegenseitiges Ärgern

• Unverbindlichkeit

• Zeiten, in denen nur wenige kommen

• Gefühlter Druck, den „Raum vollzukriegen“

• Gefühlter Druck, etwas „sinnvolles“ anzubieten



UND WAS SOLLST DU JETZT TUN?

?



GRUNDSÄTZE
BEI DER 

OFFENEN KINDER- UND JUGENDARBEIT



DISKUSSION

Jugendarbeit erhält und schafft 

(sozialökologische) Freiräume für 

Jugendliche. 



DISKUSSION

Jugendarbeit vertritt die 

Interessen Jugendlicher an 

adäquater Stelle. 



Bildung kann nicht erzeugt oder erzwungen

werden, sondern nur angeregt und 

ermöglicht werden










